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I. Gesetzgebung 

Der Berichtszeitraum war geprägt durch den Fortgang der Motion Luginbühl zur »Steige-
rung der Attraktivität der Stiftungslandschaft Schweiz« sowie weitere themenrelevante Ge-
setzesvorstöße. Punktuelle Weiterentwicklungen gab es in den Bereichen Mehrwertsteuer 
und steuerliche Abzugsfähigkeit von Parteispenden. Zudem steht das Inkrafttreten von Re-
gelungen zur Anlagestiftung und zum Sammelvermögen bevor. Da der Abschlussbericht 
der »Initiative zur Stärkung der Philanthropie in der Schweiz« unter anderem die rechtli-
chen Rahmenbedingungen des Sektors im Auge hat, werden möglicherweise auch seine Ini-
tiatoren versuchen, in Zukunft auf die Gesetzgebung Einfluss zu nehmen. 

1. Laufende Motionen 

a) Motion Luginbühl 

Wie bereits im Vorjahresbericht dargestellt, hat Ständerat Werner Luginbühl eine Motion 
(09.3344) zur »Steigerung der Attraktivität der Stiftungslandschaft Schweiz« eingereicht. 
Vor dem Hintergrund neuer steuerlicher Privilegien in den Nachbarländern (etwa in 
Deutschland) fordert die Motion vor allem eine Angleichung der fiskalischen Rahmenbe-
dingungen an das benachbarte Ausland. Nach ihrem Gang durch die Räte wurde die Motion 
in ihrer modifizierten Form am 1. März 2010 an den Bundesrat überwiesen1. Weiterhin 
bleibt abzuwarten, wie dieser die entsprechenden Aufträge umsetzen und wie die Arbeit 
beim zuständigen Justizdepartement der Bundesverwaltung, dessen Vorsteherin am 1. No-

 

1  Zur Entwicklung der Motion siehe bereits Jakob/Schweizer, Vereins- und Stiftungsrecht 2009 – 
Länderbericht Schweiz, in: Hüttemann/Rawert/Schmidt/Weitemeyer (Hrsg.), Non Profit Law  
Yearbook 2009, 2010, 217, 219. 
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vember 2010 gewechselt hat, vonstattengehen wird. Nochmals sei darauf hingewiesen, dass 
der Bundesrat erklärt hat, die auf seinen Antrag hin vom Ständerat verworfene Zusatzmoti-
on (09.3971) der Kommission für Wirtschaft und Abgaben (WAK)2 im Rahmen der Umset-
zung der Motion Luginbühl inhaltlich zu prüfen und allfällige Vorschläge zu unterbreiten; 
thematisch geht es hierbei um die statistischen Grundlagen zum schweizerischen Stiftungs-
wesen und um ein öffentliches Stiftungsregister. 

b) Motion Kuprecht 

Die Motion Kuprecht (09.3343) wurde vom Stände- und Nationalrat angenommen und als-
dann an den Bundesrat überwiesen, der nun den Gesetzesvorstoß umzusetzen hat3. Die Mo-
tion bezweckt die Steuerbefreiung von Vereinen, die ihre Erträge und Vermögensmittel aus-
schließlich für ideelle Zwecke, namentlich für die Jugend- und Nachwuchsförderung, 
verwenden. Materiell erscheint die Wirkkraft der Motion indes fraglich, denn die Jugend- 
und Nachwuchsförderung wird (unter den allgemeinen Voraussetzungen des Kreisschrei-
bens Nr. 12 der Eidgenössischen Steuerverwaltung [ESTV] vom 8.7.1994) als gemeinnützi-
ger Zweck anerkannt und entsprechend aktive Vereine sind bereits unter dem geltenden 
Art. 56 DBG4 steuerbefreit. 

c) Motion Gutzwiller 

Mit der am 17.6.2010 eingereichten Motion (10.3524) zur Änderung des Erb- und Pflicht-
teilsrechts beabsichtigt Ständerat Felix Gutzwiller, einem Erblasser flexiblere Verfügungs-
möglichkeiten über sein Nachlassvermögen zu geben. Das soll zuvörderst mittels einer 
Liberalisierung des Pflichtteilsrechts geschehen, welche es einem Erblasser unter anderem 
ermöglichen würde, in größerem Ausmaß als bisher gemeinnützige Institutionen zu begüns-
tigen oder selbst eine Stiftung zu gründen. Die Motion wurde vom Ständerat am 23.9.2010 
angenommen. Nun ist die Kommission für Rechtsfragen des Nationalrates am Zuge. Die 
Anliegen der Motion scheinen mit Blick auf die Stärkung des schweizerischen Gemeinnüt-
zigkeitssektors durchaus begrüßenswert. Darüber hinaus gibt der Vorstoß Anlass, über ein 
den demografischen, familiären und gesellschaftlichen Lebensumständen angepasstes Erb-
recht zu reflektieren. 

2. Mehrwertsteuer 

Das am 1.1.2010 in Kraft getretene neue Mehrwertsteuergesetz (MWSTG) wurde im letzt-
jährigen Beitrag beleuchtet5. Hinzuweisen ist neu auf die MWST-Info 05 »Subventionen 

 

2  Siehe dazu Jakob/Schweizer (Fn. 1), 217, 219. 
3  Zur Entwicklung Jakob/Schweizer (Fn. 1), 217, 219. 
4  Bundesgesetz vom 14.12.1990 über die direkte Bundessteuer, SR 642.11. 
5  Jakob/Schweizer (Fn. 1), 217, 218 f. 
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und Spenden«, eine Praxisvorgabe der ESTV vom Januar 2010. Diese befasst sich mit der 
mehrwertsteuerlichen Behandlung von Beiträgen, die außerhalb eines Leistungsverhältnis-
ses ausgerichtet werden (Subventionen und Spenden), sowie dem Sponsoring, bei welchem 
ein Leistungsverhältnis vorliegt. 

Ebenfalls zu erwähnen ist, dass der Bundesrat im Hinblick auf Teil B der Mehrwertsteuerre-
form, der die wesentlich strittigeren Neuerungen enthalten soll, am 23.6.2010 eine Zusatz-
botschaft erlassen hat6. Die zentrale Stoßrichtung der Reform bleibt die Förderung der Wirt-
schaft und des Wirtschaftswachstums. Tragende Säule soll sein, einen Einheitssteuersatz 
von 6,2 % einzuführen. Damit dies finanziert werden kann, beabsichtigt der Bundesrat ei-
nen Großteil der geltenden Steuerausnahmen zu streichen; die Reduzierung der bestehenden 
Katalogtatbestände würde dazu führen, dass im einschlägigen sozial-, gesundheits- und bil-
dungspolitischen Sektor eine ganze Reihe von Umsätzen – etwa Gebühren von Alters- und 
Pflegeheimen, für Behindertentransporte, für Unterricht, für Museumsbesuche und derglei-
chen – steuerpflichtig werden. 

Daneben stehen vor allem die Mitgliederbeiträge von Vereinen im Fokus der Reform7. Ge-
mäß dem derzeit geltenden Art. 21 Abs. 2 Ziff. 13 MWSTG8 sind Leistungen, die Vereine 
mit ideeller Zielsetzung ihren Mitgliedern gegen einen statutarisch festgesetzten Beitrag er-
bringen, von der Steuer ausgenommen. Diese Ausnahme von der Steuerpflicht soll gestri-
chen werden. Laut Zusatzbotschaft9 geht diese Änderung nicht zwingend mit einer Steuer-
pflicht des Empfängers von Mitgliederbeiträgen einher; zu versteuern seien nur diejenigen 
Mitgliederbeiträge, die ein pauschaliertes Entgelt für konkrete Leistungen des Vereins an 
seine Mitglieder darstellen (die Zusatzbotschaft nennt die Golfanlage, die ein Verein seinen 
Mitgliedern gegen einen jährlichen Beitrag zur Verfügung stellt). Eine Leistung liege dann 
vor, wenn dem Mitgliederbeitrag ein unmittelbar und individuell zurechenbarer Gegenwert 
gegenübersteht (»Aktivmitgliedschaft«); ausreichend soll es bereits sein, wenn dem Mit-
glied das Recht eingeräumt wird, eine Leistung in Anspruch zu nehmen, ob dies tatsächlich 
geschieht, sei irrelevant. In Fällen der »Passiv- oder Gönnermitgliedschaft«, in denen dem 
Mitgliederbeitrag keine Leistung des Vereins gegenübersteht, fehle es dagegen an einem 
steuerbaren Entgelt genauso wie bei Mitgliedschaften, in denen rein karitative Zwecke ver-
folgt werden; derartige Mitgliederbeiträge sind nicht zu versteuernde »Spenden«. Es bleibt 
abzuwarten, ob diese Pläne tatsächlich Gesetz werden. 

 

6  Zusatzbotschaft zur Botschaft zur Vereinfachung der Mehrwertsteuer (Förderung der Wirtschaft 
und des Wachstums) vom 23.6.2010 (zu 08.053); BBl Nr. 33 vom 24.8.2010, 5397 ff. 

7  Zur Behandlung von Mitgliederbeiträgen siehe bereits Jakob/Schweizer (Fn. 1), 217, 221 und Ja-
kob, Vereins- und Stiftungsrecht 2008 – Länderbereicht Schweiz, in: Hütte-
mann/Rawert/Schmidt/Weitemeyer (Hrsg.), Non Profit Law Yearbook 2008, 2009, 205, 208. 

8  Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer vom 12.6.2009, SR 641.20. 
9  Zusatzbotschaft (Fn. 6), BBl Nr. 33 vom 24.8.2010, 5397, 5420. 
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3. Abzug von Parteispenden 

Nach herrschender Meinung entspricht die Verfolgung von Parteiinteressen keinem öffent-
lichen Zweck (Kreisschreiben Nr. 12 der ESTV vom 8.7.1994, Ziff. II. 4.; Urteil 
2C_77/2007 des Bundesgerichts vom 2.4.2009). Parteispenden sind daher nicht gemäß 
Art. 33a DBG von der Steuer abzugsfähig, gegenteilige kantonale Praktiken wurden vom 
Bundesgericht als steuerharmonisierungswidrig erklärt (Urteil 2A.647/2005 vom 7.6.2007). 
Der Gesetzgeber hat nun auf die parlamentarische Initiative »Steuerliche Abzugsfähigkeit 
von Zuwendungen an politische Parteien« (06.463) reagiert und ein entsprechendes Bun-
desgesetz (AS 2010 449) verabschiedet, welches am 1.1.2011 in Kraft treten wird. 

Auf Bundesebene wird neu ein Abzug von bis zu CHF 10.000 zugelassen (Art. 33 Abs. 1 
Bst. i revDBG), auf kantonaler Ebene wird die betragsmäßige Begrenzung den Kantonen 
überlassen (Art. 9 Abs. 2 Bst. l revStHG10). Dieser Abzug betrifft nur natürliche Personen, 
juristische Personen können politische Parteien wie bisher über den Werbeaufwand unter-
stützen. 

4. Anlagestiftungen 

Anlagestiftungen dienen der kollektiven Anlage und Verwaltung von Geldern beruflicher 
Vorsorgeeinrichtungen und spielen daher im Bereich der beruflichen Vorsorge eine bedeu-
tende Rolle. Diese Stiftungsformen waren bislang, trotz deutlicher Abweichungen vom 
klassischen Stiftungstypus, nicht eigens kodifiziert. Dies wird nun im Rahmen der BVG11-
Strukturreform nachgeholt, welche die Anlagestiftung in den Art. 53g–53k revBVG nor-
miert12. Die Bestimmungen zur Anlagestiftung treten ab 1.1.2012 in Kraft. 

5. Sammelvermögen 

Durch die Revision zum Erwachsenenschutz, Personenrecht und Kindesrecht (voraussicht-
liches Inkrafttreten zum 1.1.2013) sollen Vorschriften zum »Sammelvermögen« im ZGB 
verankert werden (Art. 89b, c revZGB)13. Solche Vermögen entstehen etwa im Rahmen von 
(öffentlichen) Spenden- und Sammelaktionen für gemeinnützige Zwecke, bei denen eine 
Vielzahl von Spendern Vermögenswerte unentgeltlich in die Hände von Sammelorganisati-
onen legt. Zwar erfuhren diese Vermögensmassen bereits bislang Regelungen auf kommu-
naler, kantonaler und auch auf Bundesebene. Aufgrund der kantonalen Unterschiede wur-
den sie jedoch uneinheitlich behandelt; zudem kannte das Bundesrecht den Begriff des 

 

10  StHG = Bundesgesetz vom 14.12.1990 über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kanto-
ne und Gemeinden, SR 642.14. 

11  Bundesgesetz vom 25.6.1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge 
(BVG), SR 831.40. 

12  Näher zum Inhalt der Bestimmungen Jakob/Schweizer/Studen, Verein – Stiftung – Trust, Ent-
wicklungen 2009, njus.ch, 2010, 49 f. 

13  Revision des Vormundschaftsrechts, BBl 2009, 141 ff. 
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»Sammelvermögens« bislang nicht. Dogmatisch wird im Sammelvermögen (nach wie vor) 
eine sog. unselbständige Stiftung gesehen, also die (schuldrechtliche) Übertragung von 
Vermögen auf einen Rechtsträger mit der Maßgabe, dieses für einen bestimmten Zweck zu 
verwenden. Das hat zur Folge, dass nach Schweizer Verständnis auf das Sammelvermögen 
im Einzelfall das Stiftungsrecht analog zur Anwendung gebracht werden soll14 – eine Kon-
sequenz, die man nach deutschem Recht so wohl nicht ziehen würde15. Art. 89b Abs. 1  
revZGB bestimmt nun, dass die zuständige Behörde erforderliche Maßnahmen ergreift, so-
fern es im Falle einer öffentlichen Sammlung für gemeinnützige Zwecke an einer (ord-
nungsgemäßen) Verwaltung des Sammelvermögens fehlt. Insbesondere kann gemäß 
Art. 89b Abs. 2 revZGB für das Sammelvermögen ein Sachwalter ernannt oder das Sam-
melvermögen einem Verein oder einer Stiftung mit möglichst gleichartigem Zweck zuge-
wendet werden. Art. 89c revZGB statuiert die zuständige Behörde. Nach Art. 89c Abs. 1 
revZGB ist der Kanton, in dem das Sammelvermögen verwaltet worden ist, für die Maß-
nahmen nach Art. 89b revZGB örtlich zuständig. Art. 89c Abs. 2 revZGB regelt schließlich 
die funktionale Zuständigkeit: Demnach ist mangels anderweitiger kantonaler Regelung die 
jeweilige kantonale Stiftungsaufsichtsbehörde zum Erlass der Maßnahmen nach Art. 89b 
revZGB berufen. 

6. Initiative zur Stärkung der Philanthropie in der Schweiz 

Im Juni 2010 wurde der Abschlussbericht einer gesamtnationalen, interdisziplinär durchge-
führten »Initiative zur Stärkung der Philanthropie in der Schweiz« vorgelegt16, um mit Blick 
auf die Funktionen und Wirkungen von Stiftungen deren »Glaubwürdigkeit« zu verbessern 
und die Diskussion innerhalb des Sektors zu beleben. Vor dem Hintergrund, dass philanth-
ropische Arbeit noch allzu sehr jenseits der Öffentlichkeit vonstattengeht, arbeitete ein Len-
kungsausschuss unter Einbezug von ca. 50 Akteuren des Gemeinnützigkeitssektors zwei 
Prioritäten heraus: Die erste Priorität besteht in einer besseren Zusammenarbeit, Koordina-
tion und Konsolidierung von Stiftern und Stiftungen. Etwa könnten verstärkt bestehende 
Kooperationsstrukturen genutzt oder neue erarbeitet werden, ohne dass Stifter stets eine 
neue »eigene« Stiftung errichten müssten. Die zweite Priorität besteht darin, die gesell-
schaftliche Wirkung der Philanthropie und die Wahrnehmung des Sektors zu steigern. Hier-
durch soll dem Thema ein breiteres Publikum verschafft und gewährleistet werden, dass 
potenzielle Stifter, engagierte Bürger, Medien und Entscheidungsträger sich von der phi-
lanthropischen Vision angesprochen fühlen. Der Bericht zeigt neben einem konkreten Maß-
nahmeplan zur Umsetzung dieser Ziele (Projekt-) Beispiele aus dem In- und Ausland auf. 
Nicht zuletzt enthält der Bericht diverse Zahlen und Statistiken und versammelt auf diese 

 

14  Siehe zum Ganzen Pellascio/Truniger, Anwaltsrevue 2009, 291, 292, m.w.N., die selbst wohl 
sogar für eine pauschale Anwendung des Stiftungsrechts plädieren. 

15  Vgl. Staudinger/Hüttemann/Rawert, BGB, Neubearbeitung 2011, Vorbem §§ 80 ff. Rz. 298. 
16  Stärkung der Philanthropie in der Schweiz – Strategien und Maßnahmen für mehr Kooperation 

und eine bessere Wahrnehmung des Philanthropiesektors, abrufbar unter 
www.fondation1796.org/initiative oder www.zentrum-stiftungsrecht.uzh.ch; siehe dazu bereits 
Jakob, npoR 2010, 78 f. 

http://www.fondation1796.org/initiative
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Weise Daten, um den Gemeinnützigkeitsraum Schweiz einer Standortbestimmung zu unter-
ziehen. Hierbei ist im internationalen Vergleich erwähnenswert, dass die Schweiz zu den 
spendenfreudigsten Ländern Europas zählt, im Hinblick auf das Engagement vermögender 
Personen aber noch Steigerungspotential besteht. Darüber hinaus ist zu konstatieren, dass 
innerhalb des Schweizer Philanthropiesektors gerade die Stiftungen einen erheblichen Bei-
trag zu den vorhandenen Ressourcen leisten. Um die Hebelwirkung philanthropischen En-
gagements zu steigern, schließt die Studie mit einem Appell an alle potenziellen privaten 
wie öffentlichen Akteure: Sie mögen helfen, die erarbeiteten Ideen und Projekte umzusetzen 
– sei es durch das Beisteuern von Fachwissen und Vorschlägen, sei es durch die Übernahme 
von Verantwortung, Führung und Ressourcen. Ließe sich hierdurch ein Momentum kreie-
ren, würde die Schweiz das »Stiftungsparadies« bleiben, von dem bereits heute gesprochen 
wird. 

II. Rechtsprechung (Auswahl) 

1. Vereinsrecht 

a) Auflösung 

Das Bundesgericht hält im Entscheid 5A_589/2008 vom 22.1.201017 fest, dass ein zah-
lungsunfähiger Verein gemäß Art. 77 ZGB ex lege aufgelöst wird. Von Gerichten könne 
dies lediglich festgestellt werden. Das Bundesgericht zeigt zudem die maßgeblichen Krite-
rien für die Zahlungsunfähigkeit eines Vereines auf. 

b) Steuern 

Im Urteil 2C_442/2009 vom 5.2.201018 hatte das Bundesgericht drei Geschäftsvorfälle des 
Vereins »Schweizer Freunde der SOS-Kinderdörfer« auf ihre mehrwertsteuerliche Relevanz 
zu prüfen. Im Verfahren selbst trat als Beteiligte die gleichnamige Stiftung als Rechtsnach-
folgerin des Vereins auf. Der erste Fall betraf eine »Münzsammlung« folgenden Inhalts: In 
den Jahren 1998 und 2002 schloss der Verein mit der Swissair beziehungsweise deren 
Nachfolgegesellschaft Swiss (im Folgenden: Swiss) einen Kooperationsvertrag. Hierin ver-
pflichtete sich der Verein, sein Logo (samt Namenszug) der Swiss zur Verfügung zu stellen, 
damit diese damit werben könne, philanthropisch tätig zu sein. Im Gegenzug versprach die 
Swiss, in Flugzeugen und auf Flughäfen für den Verein Geld zu sammeln. Die Ausbeute 
dieser »Münzsammlung« sollte an den Verein ausgekehrt werden; außerdem verpflichtete 
sich die Swiss, den Verein durch weitere Aktivitäten zu unterstützen. Im zweiten zu beurtei-

 

17  Abrufbar unter www.bger.ch.  
18  Abrufbar unter www.bger.ch.  
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lenden Sachverhalt führten Mitarbeiter der Swiss im Jahre 2001 außerhalb der Arbeitszeit 
aus Eigeninitiative eine Spendenaktion zugunsten des Vereins durch. Das gesammelte Ver-
mögen in Höhe von ca. CHF 1 Mio. wurde durch die Swiss auf CHF 2 Mio. erhöht, indem 
sie über diese Summe einen Scheck ausstellte und diesen dem Verein übergab. In einer drit-
ten Fallkonstellation schloss die Supermarktkette COOP mit dem Verein einen ähnlichen 
Kooperationsvertrag wie die Swiss. In diesem verpflichtete sich das Unternehmen, ihren 
Kunden die Möglichkeit einzuräumen, zugunsten des Vereins auf Rückvergütungen zu ver-
zichten, indem die Kunden die Gegenwerte ihrer »COOP-Supercardpunkte« dem Verein 
zukommen ließen, anstelle diese für sich selbst zu beziehen. Auf diese Weise wurden dem 
Verein von der COOP ca. CHF 23.000 zugewendet. 

In seinen Erwägungen führt das Bundesgericht zunächst aus, welche Geschäftsvorfälle der 
Mehrwertsteuer unterliegen; namentlich nennt es etwa die Lieferungen von Gegenständen 
und die Erbringung von Dienstleistungen. Dabei betont das Gericht, dass das Gesetz (mit 
Ausnahme des Eigenverbrauchs) Entgeltlichkeit verlangt, damit von einer steuerbaren Leis-
tung gesprochen werden kann. Entgeltlichkeit setze einen Leistungsaustausch voraus, bei 
dem Leistung und Gegenleistung wirtschaftlich im Sinne eines Do-ut-des-Verhältnisses 
verknüpft sind; das sei nicht der Fall bei sog. Nichtumsätzen wie Schenkungen, Erbschaften 
oder Spenden. Im Anschluss an diese abstrakten Erläuterungen stützt sich das Gericht auf 
die ständige Lehre und Rechtsprechung, wonach Sponsoringleistungen steuerbare Umsätze 
darstellen, wenn sie mit einer Bekanntmachungs- oder Werbeleistung verknüpft sind. Als 
Entgelt für die Bekanntmachungs- und Werbeleistung gelte die Leistung des Sponsors. Dem 
entsprechend seien Leistungen von Sponsoren nur dann steuerfrei, wenn sie ohne Gegen-
leistung des Empfängers erbracht werden. 

Aufgrund der Vielzahl der beteiligten Personen (Verein, Swiss bzw. COOP, Fluggäste bzw. 
COOP-Kunden) identifiziert das Bundesgericht für die Subsumtion zunächst, wer in casu 
Leistungserbringer und Leistungsempfänger ist; hierbei äußert es sich auch zur Rechtslage 
in Stellvertretungsverhältnissen. Da die Voraussetzungen einer Stellvertretung nicht verifi-
ziert werden konnten, sei für den Leistungsaustausch im Falle der »Münzsammlung« zu dif-
ferenzieren. Fraglich war, auf welchen Leistungsaustausch abgestellt werden müsse: auf die 
durch die Reisenden in Spendenabsicht erbrachten Zuwendungen einerseits oder anderer-
seits auf die Leistungen, die zwischen dem Verein und der Swiss erbracht wurden. Da die 
konkreten Vertragsverhältnisse entscheidend seien, sieht das Bundesgericht nur letzteres als 
maßgeblichen Leistungsaustausch an: Die Swiss leite aufgrund der konkreten Vertragsabre-
den und -durchführung keineswegs nur die Spenden der Reisenden weiter. Vielmehr sei sie 
echter Sponsor. Sie wickle nämlich die »Münzsammlung« administrativ ab (Sammlung, 
Zählung, Umtausch) und erbringe hierdurch eine eigene Leistung dafür, dass ihr der Verein 
seine Corporate Identity für die eigene Imagepflege zur Verfügung stellt. Damit liege das 
für einen Leistungsaustausch wesentliche Erfordernis der »wirtschaftlichen Verknüpfung« 
von Leistung und Gegenleistung vor. Dieser Argumentation zufolge unterliegen die Zu-
wendungen der Swiss der Steuer. 

Aufgrund des Kooperationsvertrags und der Ausstellung des Schecks durch die Swiss sei 
auch im zweiten Fall von einem steuerpflichtigen Leistungsaustausch auszugehen. Zum sel-
ben Ergebnis kam das Bundesgericht für die COOP-Supercard-Aktion; da für diese eine 
entsprechende Imagewirkung zugunsten des Unternehmens festgestellt werden konnte, lag 
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die für ein mehrwertsteuerlich relevantes Sponsoring erforderliche Werbe- und Bekanntma-
chungsleistung vor. 

Zu beachten bleibt, dass die Fälle noch auf Grundlage des alten Rechts (vor der Mehrwert-
steuerreform im Jahre 2009, vergleiche oben I.2.) zu entscheiden waren. 

2. Stiftungsrecht 

a) Handlungsfähigkeit 

Das Verwaltungsgericht des Kantons Zürich hat sich im Urteil VB.2009.00335 vom 
16.9.200919 unter anderem mit der Prozessfähigkeit einer Stiftung auseinandergesetzt. Diese 
sei nur gegeben, wenn die nach Gesetz und Statuten für die Handlungsfähigkeit notwendi-
gen Organe bestellt sind. Ist diese Voraussetzung nicht erfüllt, könne auch nicht aus der Be-
stellung eines interimistischen Sachwalters auf die Prozessfähigkeit geschlossen werden. 

b) Aufsicht 

Zur Natur und Legitimation der Stiftungsaufsichtsbeschwerde äußert sich das Bundesver-
waltungsgericht in B-383/2009 vom 29.9.200920. Der Beschwerdeführer müsse ein eigenes 
Interesse an der Anordnung der geforderten Maßnahme vorbringen, wobei ein über die per-
sönliche geistige Verbundenheit zum Stifter hinausgehender Bezug erforderlich sei. Dieser 
könne laut Bundesverwaltungsgericht B-6308/2009 vom 28.7.201021 bereits darin liegen, 
dass der Beschwerdeführer lange im Dienste der Stiftung tätig war (in casu: als Leiter einer 
von der Stiftung betriebenen Klinik). In vorliegendem Fall wurde die Stiftungsaufsichtsbe-
schwerde infolge des Konkurses der Stiftung jedoch gegenstandslos. Als Rechtsmittel sui 
generis sei die Beschwerde vom Bestand der Stiftung abhängig. Nur bestehende Stiftungen 
könnten beaufsichtigt werden. Der Entscheid stellt somit klar, dass aufsichtliche Rügen mit 
dem Konkurs der Stiftung obsolet werden. 

Das Bundesverwaltungsgericht hält in Urteil C-6709/2007 vom 23.10.200922 zur Zulässig-
keit von repressiven Aufsichtsmitteln fest, dass bei besonders schweren Eingriffen (hier: 
Absetzung des Stiftungsrates und Einsetzung einer kommissarischen Verwaltung) die Frage 
der Verhältnismäßigkeit besonders sorgfältig zu prüfen sei. Siehe zum gleichen Thema das 
Urteil C-2443/2006 des Bundesverwaltungsgerichts vom 1.9.200923. 

 

19  Abrufbar unter www.vgrzh.ch.  
20  Abrufbar unter www.bvger.ch. Siehe dazu und zu weiteren Fällen bereits Jakob/Schweizer 

(Fn. 1), 217, 222. 
21  Abrufbar unter www.bvger.ch. 
22  Abrufbar unter www.bvger.ch.  
23  Abrufbar unter www.bvger.ch.  
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Der Anspruch auf rechtliches Gehör gibt gemäß Urteil 9C_846/2009 des Bundesgerichts 
vom 5.2.201024 kein Recht darauf, sich vor Erlass einer Aufsichtsverfügung zu deren mate-
riellem Inhalt zu äußern, sondern nur zum Sachverhalt sowie gegebenenfalls zu den ange-
wendeten Rechtsgrundlagen. 

In Urteil HG080125/U vom 17.12.2009 (nicht veröffentlicht) befasst sich das Handelsge-
richt des Kantons Zürich mit den Prüfungs- und Sorgfaltspflichten sowie der Haftung der 
Kontrollstelle einer Stiftung. 

c) Steuern 

Nach Art. 56 lit. g DBG sind juristische Personen, die öffentliche oder gemeinnützige Zwe-
cke verfolgen, für den Gewinn, der ausschließlich und unwiderruflich diesen Zwecken ge-
widmet ist, von der Steuerpflicht befreit. Die »Camera di diritto tributario del Tribunale 
d'appello del Cantone Ticino« stellt im Urteil 80.2009.84 vom 7.4.201025 mit Hinweis auf 
das Kreisschreiben Nr. 12 der ESTV vom 8.7.1994 klar, dass eine auf Gewinnerzielung ge-
richtete Tätigkeit nicht per se zur Verneinung der Anwendung des Art. 56 lit. g DBG führe, 
sondern diese in gewissen Fällen unverzichtbar für das Erreichen des gemeinnützigen Zwe-
ckes sein könne. Auch sei die Steuerbefreiung einer Stiftung nicht davon abhängig, ob de-
ren Destinatäre ihrerseits von der Steuer befreit sind. Der Fall betraf eine Stiftung mit dem 
Zweck, im Tessin die Studien der Münzkunde, der Archäologie und der klassischen Antike 
zu fördern. Die streitgegenständliche »wirtschaftliche Tätigkeit« lag in der Unterstützung 
der Herausgabe und Veröffentlichung eines einschlägigen Fachmagazins.  

d) Berufliche Vorsorge 

Den Entscheiden des Bundesverwaltungsgerichts vom 30.4.2010 (C-6540/2007) und vom 
5.5.2010 (C-6592/2007)26 lag derselbe Sachverhalt zu Grunde. Den Gegenstand der Verfah-
ren bildete die Teilliquidation einer Personalfürsorgestiftung gemäß Art. 89

bis
 Abs. 6 Ziff. 9 

ZGB. Das Gericht entschied zunächst, dass eine unter altem Recht eingeleitete und nach 
Inkrafttreten der 1. BVG-Revision noch nicht in Rechtskraft erwachsene Teilliquidation 
nach dem Recht zu behandeln sei, das bis zum Inkrafttreten der 1. BVG-Revision 
(1.1.2005) in Geltung war. Im Übrigen ging es schwerpunktmäßig um die Modalitäten eines 
Verteilungsplans, welcher bei einer (Teil-) Liquidation vom Stiftungsrat zu erstellen ist. Der 
Stiftungsrat hat dabei dem Gebot der rechtsgleichen und zweckgemäßen Verteilung zu ge-
nügen. Bei der Aufstellung und Anwendung des Plans steht ihm jedoch ein weites Ermessen 
zu. Diesem Ermessen sind zwar durch bestimmte Kriterien (Stiftungszweck, Verhältnismä-
ßigkeit, Gleichbehandlung, Fortführungsinteresse der verbleibenden Destinatäre, Interesse 

 

24  Abrufbar unter www.bger.ch.  
25  Abrufbar unter www.sentenze.ti.ch.  
26  Beide abrufbar unter www.bvger.ch.  

http://www.sentenze.ti.ch/
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der ausgetretenen Mitglieder) Grenzen gesetzt; die Aufsichtsbehörde darf im Rahmen der 
Rechtsaufsicht bei der Prüfung des Verteilungsplans aber nicht ihr eigenes Ermessen an die 
Stelle desjenigen des Stiftungsrates setzen. So lag es vorliegend beispielsweise im Ermessen 
des Stiftungsrates, die Dauer der Betriebszugehörigkeit bei der Stifterfirma und die Höhe 
des Lohnes als Verteilkriterien für die Destinatärsvolumina festzuschreiben (und damit Be-
triebstreue und Leistung zu honorieren), zumal die Stiftungsurkunde keine konkreten Vor-
gaben dahingehend enthielt, welche Kriterien ein potenzieller Verteilungsplan beinhalten 
sollte. Überdies galten für alle im Verteilungsplan genannten Destinatärsgruppen dieselben 
Kriterien; ein Verstoß gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz lag folglich fern. 
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